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Wichtige neue Entscheidung 
 
Hochschulrecht: Zum Anspruch auf Beurlaubung vom Studium 
 
Art. 48 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 4 BayHSchG 
 
Hochschulstudium 
Beurlaubung 
Überschreitung 
Wichtiger Grund 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 17.11.2022, Az. 7 C 22.2215 
 
 
 
Leitsatz: 

Eine Beurlaubung nach Art. 48 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG ist lediglich für Fälle vorge-

sehen, in denen der Studierende aus wichtigem Grund seiner Verpflichtung zu einem 

ordnungsgemäßen Studium vorübergehend nicht nachkommen kann. 

Die nach Art. 48 Abs. 2 Satz 2 BayHSchG mögliche Beurlaubung von mehr als zwei 

Semestern setzt das Vorliegen besonders triftiger Gründe voraus. Zudem muss  

absehbar sein, dass der Studierende voraussichtlich nicht dauerhaft, sondern nur  

vorübergehend an einem ordnungsgemäßen Studium gehindert ist. 
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Hinweis: 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hatte im Rahmen einer Prozess-

kostenhilfebeschwerde Gelegenheit, sich zum Anspruch auf Beurlaubung vom Hoch-

schulstudium, insbesondere zur Frage, wann ein wichtiger Grund hierfür vorliegt, 

zu äußern. 

 

Nach Art. 48 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) setzt eine  

Beurlaubung einen wichtigen Grund voraus, eine längere Beurlaubung als für zwei 

Semester ist nach Art. 48 Abs. 2 Satz 2 BayHSchG möglich, sie setzt jedoch das 

Vorliegen besonders triftiger Gründe voraus, durch die ein ordnungsgemäßes Stu-

dium vereitelt wird. 

 

Will ein Studierender länger als zwei Semester beurlaubt werden, muss er nicht nur 

einen wichtigen Grund nennen, sondern auch begründen, weshalb in seinem Einzel-

fall eine über die Regelbeurlaubungszeit hinausgehende Beurlaubung zwingend  

nötig ist. Wirtschaftliche Umstände können dabei grundsätzlich nicht als wichtiger 

Grund für eine Beurlaubung gelten.  

Außerdem muss absehbar sein, dass nur ein vorübergehendes Hindernis für ein ord-

nungsgemäßes Studium besteht. Es ist auch darauf zu achten, dass eine gewährte 

Beurlaubung nicht zu einem nicht hinnehmbaren Dauerzustand wird. 

 

 

Simmerlein 
Oberlandesanwältin 
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